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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs1;

FinStrG §114;

FinStrG §115;

FinStrG §33 Abs3;

Rechtssatz

Sicherheitszuschläge sind meist nicht das Ergebnis eines den 8nanzstrafrechtlichen Vorschriften genügenden

Beweisverfahrens, bei dem von der Unschuldsvermutung auszugehen ist; sie sind vielmehr von den

Unsicherheitsmerkmalen einer notwendigerweise groben Schätzung gekennzeichnet und daher nicht geeignet, in

ihrem Ausmaß eine Abgabenverkürzung als erwiesen anzunehmen. Vergreift sich die Abgabenbehörde lediglich im

Ausdruck, indem sie den Begri; "Sicherheitszuschlag" verwendet, ist aber die vorsätzliche Abgabenverkürzung in

Wahrheit als erwiesen anzunehmen, so steht einem solchen Ermittlungsergebnis eine unrichtige Ausdrucksweise nicht

entgegen.
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